Das Grundsicherungsgesetz  (GSiG)“

Ich möchte versuchen in einfachen Worten zu erklären, wie sich beispielsweise die Leistung nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG) bemisst, ob sie vom Einkommen der Eltern abhängig ist  und ob das Kindergeld auf die Grundsicherungsleistung angerechnet wird. Zwei Musterberechnungen verdeutlichen außerdem, in welchem Umfang einem behinderten Kind, das im Haushalt seiner Eltern oder in einer eigenen  Wohnung lebt Grundsicherungsleistungen zusteht.
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Vorbemerkung

Nach dem „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG)“ erhalten Menschen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben sowie volljährige Menschen, die dauerhaft  voll erwerbsgemindert sind, eine bedürftigkeitsabhängige Leistung, die zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes dient. Das GSiG ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten und wird von den Bundesländern als eigene Angelegenheit  ausgeführt. In der praktischen Anwendung wirft das GSiG viele Fragen auf, die von den einzelnen Grundsicherungsträgern zum Teil sehr unterschiedlich beurteilt werden. Das vorliegende Merkblatt richtet sich speziell an behinderte Menschen und ihre Familien und beschränkt sich daher auf Fragestellungen, die bei diesem Personenkreis im Zusammenhang mit der Grundsicherung in der Praxis häufig auftreten.

1. Wer ist anspruchsberechtigt?

Behinderte Menschen haben einen Anspruch auf Grundsicherung, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind. Voll erwerbsgemindert ist ein Mensch nach der gesetzlichen Definition dann, wenn er wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer Stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die volle Erwerbsminderung muss ferner dauerhaft sein, das heißt, es muss unwahrscheinlich sein, dass sie behoben werden kann. Zum anspruchsberechtigten Personenkreis können daher insbesondere auch die Beschäftigten der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) gehören,

da diese für die Dauer ihrer Tätigkeit in der WfbM als voll erwerbsgemindert gelten.

Zu beachten ist, dass aus dem Grad der Behinderung (GdB), der für einen behinderten Menschen im Schwerbehindertenausweis vermerkt ist, nicht auf das Ausmaß der beruflichen Leistungsfähigkeit geschlossen werden kann. Ein behinderter Mensch, dem ein GdB von 100 zuerkannt wird, kann durchaus in der Lage sein, drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten. Ein GdB von 100 bedeutet somit nicht automatisch, dass der betreffende Mensch voll erwerbsgemindert ist.
2. Wird die Anspruchsberechtigung  bei jedem Antragsteller überprüft?

Die Frage der dauerhaften vollen Erwerbsminderung muss nicht bei jedem Antragsteller im Einzelfall überprüft werden. Bei bestimmten Personengruppen erübrigt sich die Überprüfung, weil bereits feststeht, dass der Antragsteller dauerhaft voll erwerbsgemindert ist. Dies trifft zum Beispiel auf Personen zu, die eine Dauerrente wegen voller Erwerbsminderung beziehen. Ein Bescheid über eine befristete Rente (Zeitrente) wegen voller Erwerbsminderung ist hingegen für die Feststellung der Anspruchsberechtigung nach dem Grundsicherungsgesetz nicht ausreichend, weil es in diesen Fällen an der Feststellung der Dauerhaftigkeit der Erwerbsminderung fehlt. Eine Einzelfallprüfung erübrigt sich nach Auffassung der Mehrzahl der Grundsicherungsträger ferner bei behinderten Menschen, die in einer WfbM beschäftigt sind, weil diese während ihrer Tätigkeit in der WfbM als voll erwerbsgemindert gelten. Einige Grundsicherungsträger sind hiervon abweichend der rechtlich vertretbaren Ansicht, dass bei werkstattbeschäftigten Menschen im Zweifelsfall eine Einzelfallprüfung vorzunehmen ist, weil die Dauerhaftigkeit  der Erwerbsminderung nicht feststeht. Mit Inkrafttreten des „SGB XII“, zum 1. Januar 2005,  wird gesetzlich klargestellt werden, dass eine Einzelfallprüfung bei behinderten Menschen, die in einer WfbM arbeiten, nicht zu erfolgen hat. Entbehrlich ist die Einzelfallprüfung schließlich auch bei behinderten Menschen, die eine Tagesförderstätte oder eine Fördergruppe einer WfbM besuchen. Bei allen anderen Grundsicherungsberechtigten muss der zuständige Rentenversicherungsträger auf Ersuchen des Grundsicherungsträgers überprüfen, ob die Voraussetzungen der vollen Erwerbsminderung und der Unwahrscheinlichkeit ihrer Behebung vorliegen. Dies gilt insbesondere auch für behinderte Menschen, die Leistungen im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich einer WfbM erhalten.

3. Ist die Grundsicherung abhängig von der Bedürftigkeit?

Anspruch auf Leistungen nach dem GSiG haben die Antragsberechtigten nur, wenn sie bedürftig sind, also ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Bezieht also beispielsweise ein behinderter Mensch nach 20-jähriger Tätigkeit in einer WfbM eine Erwerbsunfähigkeitsrente und ist er in der Lage, mit dieser Rente seinen Grundsicherungsbedarf zu decken, so hat er keinen Anspruch auf Leistungen nach dem GSiG. Erzielt einbehinderter Mensch Einkünfte, aus denen er zumindest teilweise seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, z.b. Lohn aus einer Tätigkeit bei einer WfbM, so wird die Grundsicherung als Aufstockung zu dem bereits vorhandenen Einkommen geleistet. Bei der Prüfung der Bedürftigkeit ist ferner das Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten und des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft zu berücksichtigen. Für den Einsatz des Einkommens und Vermögens gelten die Vorschriften des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) entsprechend. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Grundsicherung nicht von der Verwertung eines angemessenen Hausgrundstücks abhängig   gemacht werden darf, das vom Grundsicherungsberechtigten bewohnt   wird. Auch darf der Grundsicherungsberechtigte kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte bis zu einem Betrag von 2.301 € behalten. Die Grundsicherung darf ferner nicht von der Verwertung eines Vermögens abhängig gemacht werden, dessen Verwertung für den Grundsicherungsberechtigten eine Härte darstellen würde. Dies trifft in der Regel auf ein privat genutztes Auto des Anspruchsberechtigten zu, wenn er auf die Benutzung eines Pkws dringend angewiesen ist.

4. Ist die Grundsicherung abhängig vom Einkommen  der Eltern?

Im Gegensatz zur Sozialhilfe werden im Rahmen der Grundsicherung Unterhaltsansprüche der Antragsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern nicht berücksichtigt, es sei denn, dass das jährliche Gesamteinkommen dieser Personen 100.000 € überschreitet. Das Einkommen der Eltern wird –unabhängig davon, ob die Eltern zusammen oder getrennt leben oder geschieden sind – zusammengerechnet, während das Einkommen der Kinder einzeln berücksichtigt wird.

Unter Gesamteinkommen ist die Summe der Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuerrechts zu verstehen. Der Grundsicherungsträger darf die  Einkommensverhältnisse der Eltern oder Kinder des Antragsberechtigten nur überprüfen, wenn im Einzelfall hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschreiten der maßgeblichen Einkommensgrenze vorliegen. Derartige Anhaltspunkte können zum Beispiel vorliegen, wenn der Antragsteller im Antragsformular angibt, dass sein Vater Chefarzt oder seine Mutter Wirtschaftsprüferin ist. In diesen Fällen ist der Grundsicherungsträger zu weiteren Fragen, auch konkret zum Einkommen der Eltern, berechtigt.

Zu beachten ist schließlich, dass etwaiges Vermögen der Kinder und Eltern des Antragsberechtigten nicht zu berücksichtigen ist. Selbst wenn die Eltern also über erhebliches Vermögen verfügen, steht ihrem behinderten Kind dennoch ein Anspruch auf Grundsicherung zu.

5. Wie bemisst sich die Leistung nach dem GSiG?

Die Grundsicherung wird so bemessen, dass sie der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem BSHG entspricht, wobei die einmaligen Leistungen pauschaliert werden. Im einzelnen umfasst die Grundsicherung:

· den für den Antragsberechtigten maßgebenden Regelsatz zuzüglich 15 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes nach dem BSHG

· die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung

· die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

· einen Mehrbedarf von 20 % des maßgebenden Regelsatzes bei Besitz eines Schwerbehindertenausweises
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